
 

  

 

Übernahme der Vollmacht 

in schulischen Angelegenheiten 

 
   

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers  Klasse 
 

Für o. g. SchülerIn ist folgende Person der Hauptansprechpartner in schulischen 

Angelegenheiten (i. d. R. der Elternteil, bei dem das Kind seinen Hauptwohnsitz hat). Bei 

gemeinsamem Sorgerecht sind beide Elternteile auskunftsberechtigt und im 

Schriftverkehrverteiler. 

 

   
Name, Vorname (Hauptansprechpartner)   

▢ Mutter ▢ Vater ▢ Sonst. Erziehungsberechtigte/r 
   

 
Weitere/r Erziehungsberechtigte/r: 

  

   

Name, Vorname  Telefon 

    
Straße / Hausnummer  PLZ Wohnort 

    
 

Miesbach, den    
 Datum  Unterschrift Mutter 

    

   Unterschrift Vater 

 

Bitte beachten: Unterschrift beider Eltern erforderlich! 
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